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                      Vollzugshinweis Verfahren bei Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen Arbeitsunfähigkeit unter 42 Kalendertage Bei jeder Arbeitsunfähigkeits-Zeit (AU), die durch die EZ eingetragen wird, erfolgt automatisch eine WV bei der zuständigen Vermittlungsfachkraft. Dazu ist es zwingend erforderlich, dass der Statusassistent aktiviert ist. Die EZ achtet vor Eingabe einer AU darauf, dass dies der Fall ist und das Bewa einen Bewerberbetreuer der AfBS besitzt. AU sind Sofortsache und am Eingangstag einzugeben. Arbeitsunfähigkeit über 42 Kalendertage Die EZ kontrolliert bei der Eingabe der Au-Bescheinigung ob damit eine Zeit über 42. Kalendertage (KT) überschritten wird. Ab dem 43. KT wird der Status des Bewa automatisch auf "nicht gesetzt" geändert. Bei AU über 42. KT hinaus, muss die Eingangszone die WV manuell auf den 1. Tag der Arbeitsfähigkeit setzen. Der Statusassistent ist bei „nicht gesetzt“ nicht aktiv. Die VFK arbeitet die AU entsprechend der Bearbeitung bei unter 42 Kalendertagen ab. Die Vermittlungsfachkraft erhält automatisch eine WV und arbeitet diese in folgender Weise ab: Sie prüft, ob eine Verlängerung der AU vorliegt. Ist dies nicht der Fall, geht der Vermittler davon aus, dass der Kunde gesund und vermittelbar ist und trägt in den Kundendaten einen neuen Beginn der aktuellen Arbeitslosigkeit ein. Damit ist sichergestellt, dass ein EHB dann wieder erfasst ist, wenn er uns zur Vermittlung zur Verfügung steht. Die Vermittlungsfachkraft erhält keinen gesonderten Ausdruck durch die EZ. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für einen längeren Zeitraum Bei Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die für einen längeren Zeitraum (mindestens drei Monate an einem Stück) ausgestellt werden, ist die Vermittlungsfachkraft unter Vorlage der AU zu benachrichtigen. Diese veranlasst die Übersendung eines Gesundheitsfragebogens, überwacht den Rücklauf und wertet ihn aus. Aufgrund des Auswertungsergebnisses entscheidet sie über die Notwendigkeit einer arbeitsmedizinischen Untersuchung (auch ggf. nach Aktenlage) und die Einleitung eines Rentenverfahren, mit der Fragestellung nach unterhalbschichtiger Beschäftigung. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen bei Aufstockern Bei allen eingehenden Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ist in Verbis zu prüfen, ob die Person Aufstocker ist. Ist dies der Fall, ist eine Kopie der AU mit dem Vermerk „Aufstocker“ an die Agentur Aichach zu geben. Das Original verbleibt in der ARGE und wird in der Leistungsakte abgelegt. Dauert die AU bei Aufstockern über 42 KT hinaus (Aufstocker muss auch ab 43. KT noch ALG1 Ansprüche haben), ist die Agentur zusätzlich mit dem Vermerk voraussichtlich Krankengeldbezug zu informieren. Gleichzeitig ist eine Info an die Leistung der AfBS zu geben. Bei dem Feld Kundendaten> Leistungen ist das Häkchen aus dem Aufstocker zu nehmen. Einträge zur Arbeitsunfähigkeit bei - Arztwechsel > ist die AU Zeit fortzuschreiben, auch wenn erneute Erstbescheinigung vorliegt - Unterbrechung durch Wochenende oder Feiertage zwischen zwei Krankschreibungen > ist die AU fortzuschreiben, da regelmassig davon ausgegangen werden kann, dass die Zeit der AU aber nicht die AU selbst unterbrochen waren Erstellt am 17.08.09 durch TL Schmidt Gültig ab sofort Dauer unbegrenzt
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